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Die Rbgeordneten zum NationaLrat Dr. Haider' und HaLLer haben am 

7.4.1995 unter der Nummer 973/J-NR/1995 an mich eine schriftLiche 

parLamentarische Rnfrage betreffend VerLeihung der österreich i­

schen StaatsbUrgerschaft an ägyptische staatsangehörige gerich­

tet, die foLgenden WortLaut hat: 

"Es darf aLs bekannt vorausgeschickt werden, daß in der überwie­

genden ZahL der FäLLe, ägyptische staatsangehörige bei Erwerb der 

österreichischen StaatsbUrgerschaft ihre ägyptische Sta~tsangehb­

rigkeit nicht wie gefordert binnen 2 Jahren zurückLegen. 

So ist den unterfertigten Rbgeordneten bekannt, daß einem ägypti­

schen staatsangehörigen im Rahmen des österreichischen "Nord­

Süd-Stipendiums"das Studium an der Universität Wieri ermögLicht 

wurde. Nach den Bestimmungen des Stipendiums hätte er nach Rb­

schLuß des Studiums wieder in sein Heimatland zurückkehren müs­

sen. Durch Heirat einer österreicherin erhieLt er in weiterer 

FoLge die österreichische Staatsbürgerschaft und bLieb natürLich 

in österreich. Der Rufforderung zur RückzahLung des Stipendiums 

in Höhe von 200.000 öS kam er natürLich auch nicht nach. Im Vor­

jahr erwarb er (unter Verwendung von MitteLn des Stipendiums?) in 
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Kairo eine Eigentumswohnung. Da RusLänder in ~gypten keinen Grund 

erwerben können, Liegt der SchLuß nahe) .daß er seine ägyptische 

StaatsbUrgerschaft Weiter beibehieLt und trotzdem österreichi­

scher Staatsbü~ger ist. 

1. WeLche Maßnahmen werden Sie treffen, damit o.a. Mißstände 

wenigstens in Hinkunft verhindert werden? 

2. Werden Sie in o.a. FaLL weitere Maßnahmen einLeiten? 

Wenn ja, weLche Maßnahmen werden Sie wann setzen? 

Wenn nein, warum nicht? 

3. Sind Ihnen ähnLich gelagerte FäLLe bekannt? 

Wenn ja, um wieviele FäLLe handeLt es sich dabei?" 

I. 
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Die Rnfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 und 2: 

Die Vollziehung in Sta~tsbürg~rschaftsangelegenheiten ob­

liegt nach Rrt. 11 Rbs; 1 Z. 1 des Bundesverfassungsgesetzes 

den Ländern, auf deren Entscheidun~en im Einzelfall mir 

keine EinfLußnahme zusteht. 

SoLlten allerdings FäL(e wie der angeführte belegt werden 

kbnnen! wü~de ich die Vertreter des Bundesministerium für 

Inneres beauftragen, sie im Rahmen der regeLmäßig stattfin­

denden Staatsbürgerschaftsreferententagung der Länder vorzu­

bringen} um über aLLfäLLige genereLle Neuregelungen disku­

tieren zu kbnnen. 

Zu Frage 3: 

Da den Länderh hinsichtlich ihrer EinbUrgerungen auch keine 

Berichtspflicht auferLegt ist) ~ind mir ~eder der angespro­

chene noch weitere FäLLe solchef EinbUrgerungen bekannt. 

. . 
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